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Zustellungsvorschriften, § 10 AsylG

1. VG Aachen, Urteil vom 12.01.2022, 4 K 1605/20.A

Rn. 26 f.:

Der Bescheid galt auch nicht gemäß § 10 Abs. 4 Satz 4 HS 2 AsylG bereits zu einem früheren
Zeitpunkt als zugestellt. Nach § 10 Abs. 4 AsylG hat in einer Aufnahmeeinrichtung diese
Zustellungen und formlose Mitteilungen an die Ausländer, die nach Maßgabe des Absatzes 2
Zustellungen und formlose Mitteilungen unter der Anschrift der Aufnahmeeinrichtung gegen sich
gelten lassen müssen, vorzunehmen. Postausgabe- und Postverteilungszeiten sind für jeden
Werktag durch Aushang bekannt zu machen. Der Ausländer hat sicherzustellen, dass ihm
Postausgänge in der Aufnahmeeinrichtung ausgehändigt werden können. Zustellungen und
formlose Mitteilungen sind mit der Aushändigung an den Ausländer bewirkt; im Übrigen gelten sie
am dritten Tag nach Übergabe an die Aufnahmeeinrichtung als bewirkt. Nach § 10 Abs. 7 AsylG ist
der Ausländer bei der Antragstellung schriftlich und gegen Empfangsbestätigung auf diese
Zustellungsvorschriften hinzuweisen.

Jedenfalls die letztgenannte Voraussetzung ist nicht erfüllt. Die in dem nach Aktenlage einzig in
Betracht kommenden Formular „Wichtige Mitteilung - Belehrung für Erstantragsteller über
Mitwirkungspflichten und - Allgemeine Verfahrenshinweise“ enthaltenen Hinweise sind im
vorliegenden Fall irreführend. Dort wird zur Postausgabe in einer Aufnahmeeinrichtung
insbesondere ausgeführt, dass nicht abgeholte Post dort für drei Tage für den Adressanten
bereitliege. Danach werde sie an die Behörde zurückgesandt. Die Behörde werde dann so
verfahren, als ob der Adressat den Brief erhalten hätte. Diese Hinweise sind geeignet, die
Vorstellung hervorzurufen, es komme (nur) dann zu einer Zustellungsfiktion, wenn die für den
Ausländer gedachte Sendung an den Absender zurückgesandt wird. Ungeachtet der Frage, ob
dieser Hinweis die geltende Rechtslage zutreffend widergibt, entspricht er jedenfalls nicht der
tatsächlichen Handhabung im Fall der Klägerin, sodass eine Zustellungsfiktion nicht eintritt.
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